Bin ich unfall- und haftpflichtversichert?
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Das Betriebspraktikum ist eine schulische Pflichtveranstaltung.

Du bist deshalb versichert, wenn dir im Betrieb

oder auf dem Arbeitsweg ein Unfall passiert.


Das ist der direkte Weg zwischen deiner Wohnung und

dem Betrieb.

Dann gehört das nicht mehr zum Arbeitsweg. Sollte dir

hier ein Unfall passieren, bist du nicht mehr versichert.

Genauso musst du unmittelbar nach Arbeitsende deinen

Nachhauseweg antreten. Die Versicherung greift nicht mehr, 

wenn du noch deinen Freund besuchst, bevor 

du heimgehst.

Unfälle, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss passieren,

sind von der Versicherung ausgeschlossen.


Wenn du beispielsweise nach der Arbeit noch ein Bier

trinkst und auf dem Nachhauseweg in einen Unfall verwickelt

bist, kommt die Versicherung nicht für deinen Schaden auf – 

auch dann nicht, wenn du den Unfall nicht selbst verschuldet hast.

Diese Versicherung wird von der Schule für dich abgeschlossen

und von deinen Eltern bezahlt. Die Haftpflichtversicherung

greift dann, wenn du im Betrieb einen Schaden verursachst.

Stimmt. Allerdings haftet die Versicherung nicht, wenn

jemand vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat.

Unter Vorsatz versteht man absichtliches Handeln.

Wenn ein Praktikant also mutwillig im Betrieb etwas kaputt

macht, müssen er beziehungsweise seine Eltern den

Schaden natürlich selbst bezahlen.

Grob fahrlässig handelt jemand, wenn er Sicherheitsvorschriften

nicht beachtet. Das ist beispielsweise dann 
der Fall, wenn jemand in einer Druckerei raucht und dabei

versehentlich einen Brandschaden verursacht. Hier

kommt die Versicherung nicht für den Schaden auf.

Übrigens darfst du während des Betriebspraktikums

kein Fahrzeug führen – auch nicht auf dem Betriebsgelände.

Die Haftpflichtversicherung zahlt nicht, wenn du einen Schaden verursachst.

Ein Tipp zum Schluss:

Du bist auf der sicheren Seite, wenn du

· Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften einhältst

und

· betriebliche Regelungen und Anweisungen beachtest.

In jedem Fall musst du einen Schaden oder Unfall

sofort dem Praktikumslehrer melden, damit die Versicherung

informiert werden kann.

Was versteht man unter Arbeitsweg?








Und wenn ich auf dem Nachhause�weg noch einen Abstecher zur Eisdiele mache?





Das ist klar. Ich muss also sofort nach der Arbeit ohne Umwege


nach Hause gehen, damit ich unfallversichert bin. Ist sonst noch etwas zu beachten?





Wie ist das zu verstehen?





Und was hat es mit der Haftpflichtversicherung auf sich?





Das ist ja beruhigend.








Und was bedeutet das?








Das ist ja selbstverständlich.





Na ja, wenn man mitdenkt, dürfte so etwas eigentlich nicht passieren.





Alles klar – aber hoffentlich wird das nicht nötig sein.
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